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Projektziel: Bestätigung des vorliegenden Altrechts zur Wiederinbetriebnahme 
der Wasserkraftanlage Brunner an der Flöha in Falkenau  

  
Ort: Sachsen 
 
Auftrag- 
geber: 

Firma Brunner, 
Herr Brunner  

 
Leistungs-
empfänger: 

Firma Brunner, 
Herr Brunner 

 
Jahr: 2004 
 
Ausgangssituation: 

 

 
 

Die Wasserkraftanlage (WKA) Brunner in Falkenau an der Flöha wurde seit 1955 
nicht mehr betrieben und soll wieder in Betrieb genommen werden. Hierfür wurden 
ökologische und hydrologische sowie hydrochemische Grundlagenuntersuchungen 
durchgeführt sowie eine Risikobewertung vorgenommen. Bezüglich der ökologi-
schen Durchgängigkeit wurden verschiedene Defizite festgestellt (mittlere Wasser-
spiegelhöhe, Behinderung der ökologischen Durchgängigkeit durch diverse Quer-
bauwerke). Auf Grund der Veränderungen des Gewässerbettes in Folge des Hoch-
wassers 2002 ist eine komplette Veränderung des Gewässerstrukturgüte erfolgt. 

Projektleistungen:  
 
 

 
 

 
• Ableitung des ökologischen Leitbildes 
• Einbezug der FFH-

Lebensraumtypenkartierung des LfUG 
• FFH-Verträglichkeitsprüfung 
• Berücksichtigung der Analysenergebnis-

se prioritärer Stoffe gemäß WRRL 
• Ableitung von Empfehlungswerten für die 

ökologische Mindestwasserbemessung 
• Ableitung von Maßnahmen zur Siche-

rung der ökologischen Durchgängigkeit 
• Genehmigungsmanagement  

 

 


